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1 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplans 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 

08.10.2022 (BGBI. I S. 1726) geändert worden ist. 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-

verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Art. 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 

(BGBI. I S. 1802) geändert worden ist. 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 

1991 I S. 58), die zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I 

S. 1802) geändert worden ist. 

2 Rechtsgrundlage der Örtlichen Bauvorschriften 

• Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 

05.03.2010 (GBl. S. 357), die zuletzt durch Art. 27 der Verordnung vom 

21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1,4) geändert worden ist. 

3 Anhang zum Bebauungsplan 

• Pflanzliste 

4 Anlagen des Bebauungsplans und der Örtlichen 

Bauvorschriften 

• Begründung, Entwurf vom 22.11.2022 

• Schalltechnische Untersuchung, Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

„Alemannenstraße“, Dr.-Ing. Frank Dröscher, Technischer Umweltschutz, Tü-

bingen, 6. April 2022 

• Geotechnischer Bericht zur orientierenden Untersuchung im Rahmen des 

Baus von einem Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage und Stellplätzen an der 

Alemannenstraße 30 in 71088 Holzgerlingen, BGU Dr. Justus Krawinkel, 

Adelberg, 16.09.2022 
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5 Geltungsbereich 

Der genaue räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil 

zum Bebauungsplan.  

Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

bisher bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie 

frühere baupolizeiliche Vorschriften treten außer Kraft.  
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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

A1 Zulässige Vorhaben  

 (§ 9 Abs. 2 Nr.  2 i.V.m. § 12 Abs. 3 und 3a BauGB) 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind nur solche Vorha-

ben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger in einem Durchfüh-

rungsvertrag verpflichtet hat. 

Die Vorhaben- und Erschließungspläne Nr. 1 bis 15 sind Bestandteil des vorha-

benbezogenen Bebauungsplans und Grundlage des für den Satzungsbeschluss 

abgeschlossenen Durchführungsvertrages. 

A2 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO) 

A2.1 Wohnen mit geminderter Schutzwürdigkeit 

Zulässig sind: 

– Wohngebäude, deren Schutzwürdigkeit den Wohngebäuden in einem Misch-

gebiet gem. § 6 BauNVO entspricht, 

– Stellplätze sowie eine Tiefgarage. 

A3 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO, § 9 Abs. 3 BauGB) 

Entsprechend Planeinschrieb-Nutzungsschablone sind festgesetzt: 

– Grundflächenzahl, 

– Höhe der baulichen Anlagen in Metern über NN. 

A3.1 Grundflächenzahl 

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzte Grundflächenzahl 

darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO durch Grundflächen von Anlagen nach     

§ 19 Abs. 4 Nr. 1, 2 und 3 BauNVO überschritten werden, höchstens jedoch bis 

zu einer Grundflächenzahl von 0,8. 

A3.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen bemisst sich nach der maximalen Firsthöhe 

(FH max.) und der maximalen Traufhöhe (TH max.) entsprechend den Planein-

schrieben in Metern über NN. 

Die maximale Firsthöhe (FH max.) bzw. der Hochpunkt geneigter Dächer wird 

am First gemessen. 
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Die maximale Traufhöhe (TH max.) wird am Schnittpunkt der Außenwand mit der 

Dachhaut (Oberkante) gemessen. 

Die maximale Traufhöhe darf für Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Quergiebel 

/ Querhaus gem. Örtliche Bauvorschriften unterbrochen werden (siehe Ziff. B1.3). 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) (= Fertigfußbodenhöhe (FFB)) ist im 

zeichnerischen Teil per Planeinschrieb in Metern über Normal Null (m ü. NN) fest-

gesetzt. Von der im zeichnerischen Teil festgesetzte EFH kann +/- 30 cm abgewi-

chen werden. 

Die festgesetzten maximalen Höhen können auf maximal 10 % der jeweiligen Ge-

bäudegrundfläche für technisch bedingte Aufbauten (wie z.B. Zu- und Abluftein-

richtungen, Außeneinheiten von Luft-Wasser-Wärmepumpen, Aufzugsanlagen, 

Lichtkuppeln) um maximal 1,0 m überschritten werden.  

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zulässig, sofern diese sich in 

ihrer Neigung der jeweiligen Dachfläche auf der sie angebracht sind anpassen 

und zu keiner Überhöhung des Dachfirstes führen (siehe auch Ziff. B1.2).  

A4 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

E: offene Bauweise: zulässig sind nur Einzelhäuser. 

A5 Überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 u. Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 und 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil des Bebau-

ungsplans durch Baugrenzen festgesetzt.  

Die Flächen für die Errichtung von Neben- und Kellerräumen in Unter- bzw. Kel-

lergeschossen (UG) sind im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans durch eine 

spezielle Baugrenze festgesetzt.   

A5.1 Stützmauern und Böschungen 

Stützmauern und Böschungen können auch außerhalb der überbaubaren Grund-

stücksflächen zugelassen werden (siehe auch Ziff. B3.2). 

A5.2 Untergeordnete Bauteile und Vorbauten 

Untergeordneten Bauteile gem. § 5 (6) Nr. 1 LBO (wie z.B. Vordächer, Terrassen-

überdachungen) und Vorbauten gem. § 5 (6) Nr. 2 LBO (wie z.B. Erker, Balkone, 

Terrassen) dürfen die Baugrenzen ausnahmsweise bis zu 1,50 m überschreiten. 

(Die Abstandsregelung gem. LBO bleibt davon unberührt.) 

A5.3 Stellplätze und Garagen 

Offene Stellplätze 

Offene Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und 

in den gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB hierfür festgesetzten Flächen zulässig. 



Stadt Holzgerlingen TEXTTEIL 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften Entwurf vom 22.11.2022 

„Alemannenstraße“ 

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf | Stuttgart Seite 6 von 20 

Garagen und überdachte Stellplätze 

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Überdachte Stellplätze (Carports) sind entsprechend LBO als Garagen zu behan-

deln. 

Tiefgaragen 

Tiefgaragen bzw. unterirdische Gemeinschaftsgaragen sind innerhalb der über-

baubaren Grundstücksfläche und auch auf Flächen außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksfläche zulässig.  

A5.4 Nebenanlagen  

Soweit es sich um Gebäude handelt, sind untergeordnete Nebenanlagen und Ein-

richtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen nicht zulässig. 

Ausgenommen hiervon sind Mülleinhausungen und überdachte Fahrradabstell-

plätze.  

A6 Stellung der baulichen Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die im zeichnerischen Teil eingetragenen Hauptgebäuderichtungen sind identisch 

mit den Hauptfirstrichtungen. Von diesen kann um +/- 10° abgewichen werden. 

A7 Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer 

Zweckbestimmung und Anschluss anderer Flächen 

an die Verkehrsflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

A7.1 Öffentliche Straßenverkehrsfläche 

Die im zeichnerischen Teil festgesetzte Fläche wird als öffentliche Straßenver-

kehrsfläche festgesetzt.  

A7.2 Ein- und Ausfahrtsbereiche 

Bereiche, in denen von der öffentlichen Verkehrsfläche auf die angrenzenden pri-

vaten Grundstücksflächen in die Tiefgarage zu- bzw. abgefahren werden darf, 

sind im zeichnerischen Teil festgesetzt: 

E / A Tg: Einfahrt / Ausfahrt Tiefgarage zulässig 
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A8 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A8.1 Oberflächenbelag privater Erschließungswege und offener Stell-

plätze 

Der Oberflächenbelag privater Erschließungswege und offener Stellplätze ist mit 

wasserdurchlässigen Belägen wie Pflaster, Rasenpflaster, Rasengittersteinen oder 

Schotterrasen o.ä. herzustellen. 

A8.2 Außenbeleuchtung 

Für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebiets sind ausschließlich insekten-

freundliche Beleuchtungen und Lampenschirme, die kein Streulicht erzeugen, zu-

gelassen (z. B. warmweiße LEDs und Leuchten mit Richtcharakteristik durch ent-

sprechende Abschirmung). 

A8.3 Schottergärten 

Das Anlegen von Schottergärten (flächenhafte Stein-, Kies-, Splitt- oder Schotter-

schüttungen ggf. mit unterlagernder Folie/Vlies) ist nicht zulässig (siehe auch Ziff. 

C11). 

A9 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zum Schutz 

vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder 

Minderung solcher Einwirkungen zu treffende bauli-

che und sonstige technische Vorkehrungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Schallschutzmaßnahmen gegen nicht auszuschließende Gesundheitsgefähr-

dungen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen  

An Fassaden mit Beurteilungspegeln aus dem Straßen- und Schienenverkehr von 

über 60 dB(A) im Nachtzeitraum dürfen Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer nicht 

mit öffenbaren Fenstern errichtet werden, sofern im schutzbedürftigen Raum kei-

ne Lüftungsmöglichkeit über eine lärmabgewandte Fassade (mit Beurteilungspe-

geln von ≤60 dB(A) im Nachtzeitraum) besteht oder vor den öffenbaren Fenstern 

kein baulicher Schallschutz durch Außenbauteile (wie bspw. durch vorgelagerte 

vollflächig geschlossene Prallschutzscheiben oder partielle Vorhangfassaden - die 

den Immissionsort vor dem öffenbaren Fenster abschirmen) erfolgt. 

Lüftungseinrichtungen für schutzbedürftige Räume im Nachtzeitraum   

Zum Schutz vor Straßen- und Schienenverkehrslärm sind für Wohn-, Schlaf- und 

Kinderzimmer im Plangebiet geeignete schallgedämmte Lüftungseinrichtungen 

(wie bspw. Außendurchlasselemente / passive Druckdifferenzlüfter) zu installieren, 
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die den erforderlichen Mindestraumluftwechsel auch bei geschlossenen Fenstern 

ermöglichen.  

Hinweis: Zum Schutz vor Verkehrslärm ist die Gesamtlärmbelastung (aus dem 

Straßen- und Schienenverkehr) maßgeblich. Die Beurteilungspegel aus dem Stra-

ßenverkehr werden nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-19 

(Ausgabe 2019), die Beurteilungspegel aus dem Schienenverkehr gemäß Schall 

03 (als Anlage 2 zur 16. BImSchV vom 12.06.1990, zuletzt geändert am 

04.11.2020) ermittelt. 

A10 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen 

und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-

gen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

A10.1 Pflanzzwang 

Die als Pflanzzwänge festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen 

und dauerhaft zu unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall zu ersetzen. Zur Verwen-

dung kommende Pflanzen und Materialien müssen den entsprechenden Quali-

tätsnormen entsprechen und fachgerecht eingebaut werden. 

An den dargestellten Standorten sind entsprechend den nachfolgend aufgeführ-

ten Festsetzungen Pflanzungen vorzunehmen. 

Pflanzzwang 1 (pz 1) – Einzelbäume 

Auf den festgesetzten Standorten sind Bäume gemäß der Pflanzliste (im Anhang) 

anzupflanzen. Der Stammumfang zum Zeitpunkt der Pflanzung hat mindestens 

16 cm zu betragen (gemessen in 1,00 m Höhe).  

Die eingetragenen Pflanzstandorte können um bis zu 5,00 m allseitig verschoben 

werden. 

Pflanzzwang 2 (pz 2) – Begrünung der privaten Grundstücksfläche 

Die nicht bebauten Flächen der privaten Grundstücke, die nicht zur Erschließung 

der Gebäude innerhalb der Baugrundstücke erforderlich sind oder als Stellplatz-

flächen oder Aufenthaltsflächen genutzt werden, sind als Grünfläche gärtnerisch 

anzulegen und zu unterhalten. 

Pflanzzwang 3 (pz 3) – Überdeckung Tiefgaragen 

Dächer von Tiefgaragen, die nicht überbaut werden (z.B. durch Gebäude, Terras-

sen, Zuwegungen), sind mit einer Erdschicht von mindestens 40 cm zu überde-

cken und intensiv zu begrünen. Auf der Tiefgarage ist die Mindestüberdeckung für 

Baumstandorte auf 80 cm zu erhöhen. 
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A11 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und 

Stützmauern zur Herstellung des Straßenkörpers 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Angrenzend an die öffentliche Verkehrsfläche sind auf den privaten Grundstücken 

die zur Herstellung des Straßenkörpers und zur Herstellung der Versorgungsein-

richtungen erforderlichen Böschungen, Abgrabungen, Stützmauern und Straßen-

unterbauten bis maximal 2,00 m Tiefe festgesetzt. 
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B ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

(§ 74 Abs. 7 LBO) 

B1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

B1.1 Dachform/-neigung Hauptgebäude 

Zulässig sind Dachformen und Dachneigungen entsprechend Planeinschrieb. 

Ausgenommen hiervon sind untergeordnete Bauteile und untergeordnete Dächer 

wie Vordächer und Dachaufbauten. 

B1.2 Dachdeckung  

Zulässig sind rote bis rotbraune und anthrazitfarbene Dachziegel und Dachsteine 

sowie begrünte Dächer. Glasierte Ziegel sind für die Dachdeckung nicht zulässig. 

Bei untergeordneten Dächern wie Vordächer und Dachaufbauten sind metallische 

sowie begrünte Dachflächen zulässig. 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zulässig (siehe auch Ziffer 

A3.2). 

B1.3 Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Zwerchgiebel/-haus, Quer-

giebel/-haus       

Dachaufbauten 

Dachaufbauten sind als Gauben zulässig. Verschiedene Dachgaubenformen auf 

einer Gebäudeseite sind nicht zulässig. 

Die Dachgauben müssen mit einem seitlichen Abstand vom Ortgang (Schnitt Gie-

belaußenwand Dachhaut) von mindestens 1,50 m und zum First senkrecht ge-

messen von mindestens 1,00 m zulässig.  

Übereinander angeordnete Gauben sind nicht zulässig. Der Abstand nebeneinan-

derliegender Dachgauben muss mindestens 1,00 m betragen. 

Die Gesamtlänge der Gauben darf maximal 2/3 der Gebäudelänge (gemessen 

von Außenwand zu Außenwand) nicht überschreiten.  

Dacheinschnitte 

Dacheinschnitte sind im Plangebiet zulässig. 

Die Gesamtlänge der Dacheinschnitte darf maximal 1/2 der Gebäudelänge (ge-

messen von Außenwand zu Außenwand) nicht überschreiten. 

Zwerchgiebel/-haus und Quergiebel/-haus 

Die Breite des Zwerchgiebel/-haus und Quergiebel/-haus darf 2/3 der Gebäude-

länge betragen. Die Firstoberkante des Zwerchgiebels/-hauses, Quergiebel/-

hauses muss mindestens 1,00 m niedriger als der Hauptfirst sein.  
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Die Gesamtlänge der Dachaufbauten, Dacheinschnitte, Zwerchgiebel, Zwerch-

haus, Quergiebel, Querhaus darf max. 2/3 der Gebäudelänge betragen. 

B1.4 Fassadengestaltung / Materialien 

Die Gebäudeaußenflächen sind in Holz oder Fassadenplatten aus Holzwerkstof-

fen oder Faserzement, Putz, Ziegel, Naturstein, Sichtbeton oder Glas auszuführen.  

Metallverkleidungen sind nur für untergeordnete Bauteile zulässig.  

B2 Werbeanlagen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Webeanlagen sind an den Gebäudefassaden (unselbständige Werbeanlagen) 

und als selbstständige bauliche Anlagen zulässig. 

Werbeanlagen an Gebäudefassaden 

Werbeanlagen sind nur in Form von Schriftzügen und firmeneigenen Logos zuläs-

sig. 

Selbstständige / freistehende Werbeanlagen: 

Je Baugrundstück ist maximal eine (1) selbstständige Werbeanlage (z.B. Pylone, 

Fahnenmasten) zulässig. Werbeanlagen sind bis zu einer Gesamtwerbefläche von 

4,00 m² zulässig. Selbstständige Werbeanlagen dürfen eine Höhe von 4,00 m 

nicht überschreiten. 

Im Plangebiet sind unzulässig: 

– Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht, 

– Booster (Lichtwerbung am Himmel), 

– Licht- und Laserkanonen sowie die Verwendung grell leuchtender und blin-

kender Werbeanlagen, 

– wechselnde, großflächige Werbebanner an den Gebäudefassaden / Großflä-

chenwerbung, 

– Werbeanlagen in Form von Flachbildschirmen. 

B3 Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der 

unbebauten Flächen und Gestaltung und Höhe von 

Einfriedungen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

B3.1 Einfriedungen 

Tote Einfriedungen sind als offene Einfriedungen mit einer maximalen Höhe von 

1,20 m zulässig. 

Einfriedungen entlang von Grundstücksseiten, die an öffentliche Verkehrsflächen 

angrenzen, sind 0,50 m von der Hinterkante Bordstein zurückzusetzen. 
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B3.2 Stützmauern 

Stützmauern und Böschungen können auch außerhalb der überbaubaren Grund-

stücksfläche zugelassen werden (siehe Ziff. A1.1). 

Stützmauern sind entlang der öffentlichen Verkehrsfläche nur bis zu einer Höhe 

von max. 0,80 m zulässig. 

Sonstige Stützbauwerke und Mauern sind nur bis zu einer durchgehenden Höhe 

von 1,00 m zulässig. Soweit mehrere Stützbauwerke oder Mauern innerhalb eines 

Baugrundstückes gestaffelt angeordnet werden, müssen sie untereinander einen 

Abstand von mindestens 1,00 m einhalten. 

Die dadurch entstehende Stufe ist durch eine flächige Begrünung auf mindestens 

70 % der Ansichtsfläche zu begrünen. 

B4 Stellplatzverpflichtung 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)  

Abweichend von § 37 Abs. 1 LBO gilt folgende Stellplatzverpflichtung: 

Bei der Errichtung der Gebäude sind je Wohnung 1,5 geeignete Stellplätze auf 

dem Privatgrundstück herzustellen. Sofern sich bei der Berechnung der Stellplät-

ze Bruchzahlen ergeben, ist auf die nächste volle Zahl aufzurunden. 

Baurechtlich notwendige Stellplätze sind so anzulegen, dass sie unabhängig von-

einander nutzbar sind (keine gefangenen Stellplätze). 
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C HINWEISE 

C1 Bodendenkmale 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte archäologische Funde ent-

deckt werden. Diese sind unverzüglich dem Landesdenkmalamt Baden-

Württemberg anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. 

Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht 

die Denkmalschutzbehörde oder das Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung 

der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

C2 Bodenschutz 

(§ 1a Abs. 1 BauGB und § 10 Nr. 3 LBO) 

Durch planerische Maßnahmen und Erdmassenausgleich ist anfallender Bo-

denaushub zu vermeiden. Einer Verwertung von geeignetem Bodenmaterial vor 

Ort ist Vorrang zu geben, ein Erdmassenausgleich ist unter Berücksichtigung des 

Erhalts der Bodenfunktionen im Bereich von Vegetationsflächen anzustreben.  

Auf das am 01.01.2021 in Kraft getretene Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 

(LKreiWiG) § 3 - Vermeidung und Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen - 

Abs. 3 und 4 wird verwiesen. Das Landratsamt Böblingen bietet für alle Bauvorha-

ben die Unterstützung bei der Unterbringung von anfallendem, unbelastetem Bo-

denaushub an (Bodenbörse des Landkreises) (siehe auch Ziff. D3). 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetz-

tes (BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV, DIN 

19731, DIN 18915) wird hingewiesen. 

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen Veränderun-

gen der Erdoberfläche ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit 

dem Boden zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das unvermeidbare Maß 

zu beschränken. 

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bo-

denbelastungen (z. B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. 

Eingetretene Verdichtungen im Bereich künftiger Vegetationsflächen sind nach 

Ende der Bauarbeiten durch Tiefenlockerung und Ersteinsaat von tiefwurzelnden 

Gründüngungspflanzenarten zu beseitigen, um das Wasseraufnahmevermögen 

der Böden zu fördern. 

Humoser Oberboden ist zu Beginn der Baumaßnahmen abzuschieben und in pro-

filierten Mieten verdichtungsfrei zu lagern. Nach Abschluss der Bauarbeiten und 

nach erfolgter Untergrundlockerung ist der Oberboden auf Freiflächen wieder auf-

zutragen bzw. einer Verwertung zuzuführen.   

Beim Umgang mit humosem Oberboden und kulturfähigem Unterboden sind be-

züglich Aushub, Zwischenlagerung und Verwertung die Vorgaben der DIN 19731 

„Verwertung von Bodenaushub“ und die DIN 18915 „Vegetationstechnik im Land-

schaftsbau – Bodenarbeiten“ zu beachten.  
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Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge 

bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. 

Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetroffen, so ist 

unverzüglich das Amt für Wasserwirtschaft des Landratsamtes Böblingen zu be-

nachrichtigen. 

Unbrauchbare und/oder belastete Böden sind von verwertbarem Bodenaushub zu 

trennen und einer Aufbereitung oder einer geordneten Entsorgung zuzuführen.  

Fossilien- oder archäologische Funde sind dem Landratsamt Böblingen und dem 

Landesdenkmalamt Baden-Württemberg anzuzeigen. Der Fund und die Fundstel-

le sind bis zum Ablauf des 4. Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zu-

stand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Landes-

denkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG) (siehe 

auch Ziff. C1 und C2). 

C3 Vermeidung und Verwertung von Bau- und Abbruch-

abfällen 

Entsprechend des § 3 Abs. 3 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) soll 

darauf hingewirkt werden, dass ein Erdmassenausgleich im Plangebiet durchge-

führt wird. „Dabei sollen durch die Festlegung von Straßen- und Gebäudeniveaus 

die bei der Bebauung zu erwartenden anfallenden Aushubmassen vor Ort ver-

wendet werden.“  

Das Plangebiet war bereits bebaut, die Erschließungsstraßen bestehen. Aufgrund 

der nun vorgesehenen Mehrfamilienhausbebauung soll die topographische Situa-

tion des Plangebietes ausgenutzt und die Parkierung großteils unterirdisch in ei-

ner Tiefgarage entstehen. Dies führt zu einem erhöhten Erdaushub. Der erhöhte 

Erdabtrag ist jedoch notwendig, um die Nutzbarkeit des Plangebietes zu gewähr-

leisten.  

Zudem orientieren sich beispielsweise die geplanten Erdgeschossfertigfußboden-

höhen bzw. Eingangshöhen stark am bestehenden Geländeverlauf, sodass die 

Eingriffe in das Schutzgut Boden sowie den Vorgaben des § 3 (3) LKreiWiG soweit 

als möglich Rechnung getragen und in die Abwägung aller planungsrelevanten 

Belange (z. B. Schaffung von Wohnraum, Innenentwicklung) eingestellt wird.  

C4 Geotechnik 

Für das Plangebiet wurde ein „Geotechnischer Bericht zur orientierenden Unter-

suchung im Rahmen des Baus von einem Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage und 

Stellplätzen an der Alemannenstraße 30 in 71088 Holzgerlingen, BGU Dr. Justus 

Krawinkel, Adelberg, 16.09.2022“ erstellt. Das vorliegende Baugrundgutachten 

beschreibt die Untergrundverhältnisse im Bereich des Neubau-Grundrisses und 

die daraus resultierenden, baulich notwendigen Maßnahmen für die Bebauung. 

Auf den Geotechnischen Bericht wird verwiesen. Er ist dem Bebauungsplan als 

Anlage beigefügt. 

Darüber hinaus werden bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weite-

ren Planungen oder von Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bo-

denkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum 

Grundwasser, Baugrubensicherung u. dgl.) objektbezogene Baugrunduntersu-
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chungen bzw. ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro 

empfohlen. 

C5 Anlagen zum Sammeln von Niederschlagswasser 

Es wird empfohlen, das anfallende, nicht schädlich verunreinigte Niederschlags-

wasser der Dachflächen auf den jeweiligen Grundstücken in Zisternen zu fassen 

und zur Gartenbewässerung zu verwenden. 

C6 Nutzung solarer Strahlungsenergie 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind im Plangebiet allgemein zu 

empfehlen. 

Die Errichtung von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dachflächen wird durch 

die Begrünung nicht behindert, da beides gut kombinierbar ist und sich Synergie-

effekte ergeben können. 

Durch Photovoltaik- / Energiegewinnungsanlagen auf Dächern dürfen keine Refle-

xionen, z. B. durch Spiegelung der Sonneneinstrahlung in den Modulen auftre-

ten, die die Verkehrsteilnehmer auf der klassifizierten Straße erreichen. Die Ele-

mente sind deshalb in einem Winkel anzuordnen, der eine Reflexion bis auf eine 

Ebene von 3,0 m über der Fahrbahn ausschließt. Alternativ kann die Reflexions-

wirkung auch durch eine entsprechende Bauart ausgeschlossen werden. 

Auf die ab Januar 2022 geltende Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen 

zur Stromerzeugung beim Neubau von Nichtwohngebäuden und Parkplatzflächen 

gemäß § 8a bzw. § 8b Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (Gesetz zur Ände-

rung des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg, vom 23. Juli 2013 (GBl. S. 

229), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 937) geän-

dert worden ist) sowie die Verordnung des Umweltministeriums zu den Pflichten 

zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Dach- und Parkplatzflächen (Photo-

voltaik-Pflicht-Verordnung – PVPf-VO) vom 11. Oktober 2021, zuletzt geändert 

durch die durch Verordnung vom 29. März 2022 (GBl. S. 257), wird hingewiesen.  

Seit dem 1. Januar 2022 besteht bei Neubauten im Nichtwohnbereich und für 

neue offene Parkplätze mit mehr als 35 Stellplätzen die Pflicht, eine Photovoltaik-

anlage zu installieren. Ab dem 1. Mai 2022 gilt dasselbe für alle Neubauten im 

Wohnbereich. Für grundlegende Dachsanierungen mit einem Baubeginn ab dem 

1. Januar 2023 ist die Photovoltaikpflicht ebenfalls relevant. 

Grundsätzliche Voraussetzung für die Photovoltaikpflicht ist, dass das jeweilige 

Bauvorhaben über eine Dach- oder Stellplatzfläche verfügt, die zur Solarnutzung 

geeignet ist. 

Die Pflicht gilt auch bei einem Ausbau oder Anbau an ein bestehendes Gebäude 

oder an einen bestehenden Parkplatz. Voraussetzung ist ebenfalls, dass durch 

den Anbau eine neue, zur Solarnutzung geeignete Dach- oder Stellplatzfläche 

entsteht. Bestehende Dach- oder Stellplatzfläche zählen dabei nicht mit. 

Als grundlegende Dachsanierung gelten Baumaßnahmen, bei denen die Abdich-

tung oder die Eindeckung eines Daches vollständig erneuert wird. Dies gilt auch 

bei einer Wiederverwendung von Baustoffen. Eine Erneuerung der darunterlie-

genden Lattungen oder Schalungen wird nicht vorausgesetzt. Ausgenommen 
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sind aber Baumaßnahmen, die ausschließlich zur Behebung kurzfristig eingetre-

tener Schäden vorgenommen werden (zum Beispiel: Sturmschäden). 

C7 Grundwasserschutz 

Sofern bei Baumaßnahmen Schicht- bzw. Grundwasser erschlossen wird, ist zu-

sätzlich zum Baugenehmigungsverfahren bzw. zum Kenntnisgabeverfahren ein 

Wasserrechtsverfahren (wasserrechtliche Erlaubnis) bei Landratsamt Böblingen – 

Wasserwirtschaft – durchzuführen. Eine dauerhafte Schicht- und Grundwasserab-

senkung ist nicht zulässig. Dies gilt auch bei Kanalbaumaßnahmen. Ggf. sind 

Sperrriegel in regelmäßigen Abständen vorzusehen, die einer möglichen drainie-

renden Wirkung entgegen wirken. 

Sollte sich herausstellen, dass im Zuge von Gründungs- und Erschließungsmaß-

nahmen Schicht- oder Grundwasser erschlossen werden könnte, ist rechtzeitig 

vorab eine wasserrechtliche Erlaubnis auf eine die Bauzeit befristete Schicht- oder 

Grundwasserabsenkung und -ableitung beim Amt für Wasserwirtschaft (LRA) zu 

beantragen. Sollte keine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt worden sein und 

während dieser Arbeiten unerwartet Schicht- oder Grundwasser angetroffen wer-

den, ist ein Baustopp einzulegen und das Amt für Wasserwirtschaft (LRA) einzu-

schalten. 

Auf den „Geotechnischer Bericht zur orientierenden Untersuchung im Rahmen 

des Baus von einem Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage und Stellplätzen an der 

Alemannenstraße 30 in 71088 Holzgerlingen, BGU Dr. Justus Krawinkel, Adelberg, 

16.09.2022“ wird verwiesen. Er ist dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt. 

C8 Gesundheitsamt 

Sollte Regenwasser zusätzlich zur Trinkwasserinstallation genutzt und entspre-

chende Installationen in den Gebäuden vorgenommen werden, ist diese Nutzung 

nach § 13 Trinkwasserverordnung dem Gesundheitsamt auf dem dafür vorgese-

henen Formblatt anzuzeigen. 

C9 Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsor-

gungsanlagen 

Die vorgesehenen Baum-Pflanzmaßnahmen müssen so ausgeführt werden, dass 

eine Beschädigung der Versorgungskabel, vor allem im Wurzelbereich, ausge-

schlossen wird. 

Hierzu wird auf das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 

Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-

sen verwiesen. Grundsätzlich bedarf es der Abstimmung mit den Versorgungsun-

ternehmen. Die Kosten der Schutzmaßnahmen sind vom Verursacher zu tragen. 

C10 Versorgungsleitungen, Verteileranlagen 

(§ 126 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO) 
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Die Stadt Holzgerlingen ist gem. § 126 Abs. 1 BauGB berechtigt, auf Anlieger-

grundstücken Straßenbeleuchtungsmasten und gem. § 14 BauNVO ausnahms-

weise Verteilerkästen und Fernmeldeanlagen zu erstellen bzw. erstellen zu lassen. 

C11 Schottergärten 

Gemäß § 21a Landesnatur-schutzgesetz BW (NatSchG) sind Schotterungen zur 

Gestaltung von privaten Gärten grundsätzlich keine andere zulässige Verwendung 

im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 LBO und daher unzulässig. 

C12 Schallschutz 

Passiver Schallschutz: Lärmpegelbereiche / maßgebliche Außenlärmpegel 

nach DIN 4109  

Die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume sind ausreichend gegen Außenlärm 

zu schützen. Der erforderliche passive Schallschutz (erforderliche Luftschalldäm-

mung von Außenbauteilen gegen Außenlärm) ist gemäß DIN 4109 zu bemessen. 

Der Nachweis ist im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens zu er-

bringen und richtet sich nach den rechtlichen Anforderungen zum Zeitpunkt der 

Errichtung des Bauwerks.  

In der Anlagen 6.1 bis 6.4 der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungs-

plan (siehe auch Vorhaben- und Erschließungspläne 10 bis 13) sind die Lärmpe-

gelbereiche gemäß DIN 4109-1, Ausgabe Juli 2016 dargestellt. Die Luftschall-

dämmung der Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen ist zum 

Schutz vor Außenlärm in Abhängigkeit der Raumart zu bemessen. 

Schallschutz für Außenwohnbereiche 

Zum Schutz vor Straßen- und Schienenverkehrslärm sollen an Außenwohnberei-

chen (Balkone, Terrassen o.ä.) mit Schallimmissionen von über 64 dB(A) im Tag-

zeitraum bauliche Schallschutzmaßnahmen (wie bspw. die Errichtung vollflächig 

geschlossener Balkonbrüstungen mit einem aufgesetzten Glasgeländer) vorge-

nommen werden, sofern die betroffene Wohnung nicht über einen nutzbaren Au-

ßenwohnbereich an einer lärmabgewandten Fassade - mit Schallimmissionen 

≤64 dB(A) - verfügt.  

In Anlagen 2.2 und 3.2 im Anhang der schalltechnischen Untersuchung zum Be-

bauungsplan (siehe auch Vorhaben- und Erschließungsplänn 14 bis 15) sind die 

Schallimmissionen im Tagzeitraum dargestellt. 

(Auf das Schallgutachten Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Alemannenstra-

ße“, Schalltechnische Untersuchung, Dr.-Ing. Frank Dröscher, Technischer Um-

weltschutz, Tübingen, 6. April 2022, wird verwiesen.)  

C13 Gutachten / Untersuchungen 

Auf die zum Bebauungsplan erstellten und dem Bebauungsplan als Anlage (vgl.  

S. 2, Ziffer 4.) beigefügten Gutachten / Untersuchungen wird verwiesen. 
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E ANHANG 

Pflanzliste 

Zur Anwendung sollen überwiegend die nachfolgend aufgeführten heimischen 

oder standortgerechten Gehölzarten kommen. Auf die Anpflanzung von Koniferen 

soll verzichtet werden. 
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Für die Verwendung von Obstgehölzen werden folgende robuste Sorten empfoh-

len: 

 

 

 

 

 


